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Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“

Einweihung der neuen Käfergruppe in der Diakonischen Kita  „Friedrich Fröbel“ Breitenbrunn

Aufgrund von erhöhten Anmeldungen im Krippenbereich 
wurde es erforderlich, die Krippengruppe zu teilen. Durch das 
Sonderprogramm zur Unterstützung und Sicherstellung der 
Infrastrukturellen Grundversorgung im Erzgebirge wurden 
die entsprechenden Fördermittel bereitgestellt und der Um-
bau konnte beginnen.
Im Vorfeld waren die großen Kita-Gruppen in die obere Eta-
ge gezogen, damit die Räume frei wurden. Frau Wallitzer, die 
Erzieherin der Käfergruppe, hatte ehrenamtlich die Wände 
der neuen Gruppe mit kindlichen Motiven bemalt. Deswe-
gen fühlten sich die größeren Krippenkinder am 1. März 2019 
gleich richtig wohl, als sie in die neuen Räume einzogen.

Die Eröffnung der Käfergruppe war ein willkommener Grund, 
gebührend zu feiern. 

So luden wir Vertreter der Gemeinde, des Vorstandes, der 
Kirchgemeinde sowie Eltern und Großeltern zum Festpro-
gramm am 10.04.2019 herzlich ein.
Auf sie wartete ein buntes Programm, denn jede Gruppe 
hatte etwas vorbereitet - Liedbeiträge, Mitmachgeschichten 
und Gedichte. Alle Kinder waren begeistert dabei und hatten 
sichtlich Freude an der Aufführung.

Im Anschluss an das Programm wurde für das leibliche Wohl 
der Kinder und Gäste gesorgt. Frisch gestärkt besuchten die 
einzelnen Kita-Gruppen die Käferkinder, überreichten selbst 
gebastelte Geschenke und bestaunten die neuen Räume.
Danke an alle Erzieher und unseren Hausmeister für die ge-
leistete Arbeit.

Team Kita
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Amtliche Bekanntmachungen
Gemeinde Breitenbrunn

Öffentliche Bekanntmachung

Informationen über die 3. Sitzung des  
Gemeinderates Breitenbrunn vom 09.04.2019

Der Bürgermeister eröffnete um 19.00 Uhr die 3. Sitzung des 
Gemeinderates Breitenbrunn und begrüßte die Gemeinderä-
te, Ortsvorsteher, sowie Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung 
Breitenbrunn.
Von den 19 Mitgliedern des Gemeinderates (einschl. Vorsit-
zenden) waren 14 Mitglieder anwesend.
Die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates war somit gege-
ben.
Zur Tagesordnung gab es keine Änderungs- bzw. Ergänzungs-
anträge, der Gemeinderat stimmte der vorgeschlagenen Ta-
gesordnung zu, so dass diese bestätigt wurde.
Nach der Begrüßung erfolgte die personelle Festlegung für 
die Protokoll-Gegenzeichnung.

Protokollkontrolle
Zum Protokoll der Sitzung vom 19. 03. 2019 wurden keine Ein-
wände vorgebracht, so dass dieses durch den Gemeinderat 
endgültig bestätigt wurde.
Das Protokoll aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 
19.03.2019 lag zur Einsichtnahme vor.
Im Anschluss an die Protokollkontrolle wurden nach einge-
hender Diskussion folgende Themen bzw. Beschlussvorlagen 
beraten und die jeweiligen Entscheidungen getroffen:

Einwohnerfragestunde
Im Rahmen der Einwohnerfragestunde wurden Anfragen ge-
stellt.

Beschluss
Vergabe Bauleistung Kennenlernen des Natur- und Kul-
turerbes
TO Am Grenzhang im OT Tellerhäuser
Der Gemeinderat der Gemeinde Breitenbrunn beschließt, 
die Vergabe der Bauleistung Straßenbau „Am Grenzhang“ an 
den günstigsten Bieter der Firma Bauservice Lorenz Schwar-
zenberg zu einem geprüften Angebotspreis in Höhe von 
213.983,84 €.

Beschluss
Vergabe Bauleistung Kennenlernen des Natur- und Kul-
turerbes
TO Parkplatz im OT Tellerhäuser
Der Gemeinderat der Gemeinde Breitenbrunn beschließt, die 
Vergabe der Bauleistung Parkplatz Tellerhäuser an den wirt-
schaftlich günstigsten Bieter, der Firma Bauservice Lorenz 
Schwarzenberg
zu einem Angebotspreis in Höhe von 166.130,05 €.

Beschluss
Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes 736/11 Gemar-
kung Breitenbrunn mit einer Größe von ca. 150 m²
Der Gemeinderat der Gemeinde Breitenbrunn stimmt dem 
Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes 736/11 der Gemar-
kung Breitenbrunn mit einer Größe von ca. 150 m² mindestens 
zum Verkehrswert von 2.550,00 € (17,00 €/m²) und der damit 
verbundenen zweiwöchigen öffentlichen Ausschreibung zum 
24.04.2019 zu.

Die Zufahrt zur Teilfläche erfolgt nicht über Gemeindegrundstück.
Der Verkauf der Fläche erfolgt zum Höchstgebot und wie sie 
steht und liegt.
Der Käufer übernimmt alle Nebenkosten.

Beschluss
Schulbezirkssatzung der Gemeinde Breitenbrunn
Auf Bitten der Gemeindeverwaltung Breitenbrunn wird der 
Beschluss auf die nächste Gemeinderatssitzung verlegt.

Beschluss
Bestätigung des Entwurfs der Satzung über die Erhebung 
einer Gästetaxe in der Gemeinde Breitenbrunn – Gästeta-
xe-Satzung, des Maßstabes der Gästetaxe und der Kalku-
lation
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Breitenbrunn beschließt, 

die Satzung über die Erhebung einer Gästetaxe in der Ge-
meinde Breitenbrunn (Gästetaxe-Satzung) im Entwurfs-
stand vom 02.04.2019.

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Breitenbrunn beschließt 
die in der Satzung über die Erhebung einer Gästetaxe in 
der Gemeinde Breitenbrunn (Gästetaxe-Satzung) festge-
legten Maßstäbe gemäß § 3 der Satzung.

3. Der Gemeinderat der Gemeinde Breitenbrunn beschließt 
die Kalkulation zur Satzung über die Erhebung einer Gäs-
tetaxe in der Gemeinde Breitenbrunn (Gästetaxe-Satzung).

Beschluss
Antrag des Förderverein Feuerwehr Rittersgrün e.V. auf 
Vorfinanzierung des Projektes „Feuerwehr in Rittersgrün 
und Nova Role-unverzichtbare Aufgabe mit Tradition“ an-
lässlich 140 Jahre Feuerwehr Rittersgrün
Der Gemeinderat Breitenbrunn beschließt die Vorfinanzie-
rung für das Projekt „Feuerwehr in Rittersgrün und Nova Role 
– unverzichtbare Aufgabe mit Tradition“ in Höhe der bewillig-
ten Fördermittel von 15.000,00 € des Förderverein Feuerwehr 
Rittersgrün e.V., auf Grundlage des Zuwendungsvertrages 
vom 21.03.2019 zwischen dem Förderverein Feuerwehr Rit-
tersgrün e.V. und der Euregio Egrensis, AG Sachsen/Thüringen 
e.V. sowie der Vereinbarung bezüglich Vorfinanzierung zwi-
schen Förderverein und der Gemeinde Breitenbrunn. Nach 
erfolgter Abrechnung des Projektes sowie Prüfung und Aus-
zahlung der Fördermittel durch Euregio Egrensis ist der vor-
finanzierte Betrag in Höhe von 15.000,00 € an die Gemeinde 
zurückzuzahlen.
Die Kämmerin, Frau Netuschil, informierte die Gemeinderäte 
an Hand einer Übersicht zu den geplanten Maßnahmen im 
Jahr 2019.
Informationen gab es zu den aktuellen Äußerungen des Vor-
habenträgers Saxore-Bergbau zum Projekt Tellerhäuser (Kun-
nersbach).
Informationen gab es zur Stellungnahme der Gemeinde Brei-
tenbrunn bezüglich des Raumordnungsverfahrens mit inte-
griertem Zielabweichungsverfahren zum Vorhaben „Erzberg-
werk Pöhla“.
Informationen gab bezüglich Nutzung und Sanierung der 
Gebäude auf den Flurstücken 1/3 und 1/65 Gemarkung An-
tonsthal.

Bauangelegenheiten
Dem Gemeinderat wurden je 1 Bauangelegenheit für die Ge-
markung Erlabrunn und für die Gemarkung Breitenbrunn zur 
Information/Beratung und Stellungnahme vorgelegt.
Für das Vorhaben Sanierung Schulgebäude -Technikkabinett- 
Breitenbrunn wurde den Gemeinderäten eine Firmenliste für 
die beschränkten Ausschreibungen unterbreitet.
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Auf Anfrage für weitere Vorschläge gab es keine Ergänzungen, 
so dass der Gemeinderat zu diesen Bieterlisten sein Einver-
nehmen erteilte.

Informationen/Hinweise
Ende der öffentlichen Sitzung 20.50 Uhr.
Im anschließenden nichtöffentlichen Sitzungsteil erfolgten 
Informationen bzw. Beschlussfassungen zu Grundstücksan-
gelegenheiten sowie zu personellen Angelegenheiten inner-
halb der Verwaltung.

Fischer
Bürgermeister
___________________________________________________

Gemeinde Breitenbrunn/Erzgeb.
Erzgebirgskreis

Wahlbekanntmachung
1. Am 26. Mai 2019 finden in der Gemeinde Breiten-

brunn/Erzgeb. gleichzeitig
die Europawahl
die Wahl des Gemeinderats und
die Kreistagswahl sowie
die Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Rittersgrün
statt.
Die Wahlen dauern von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2. Die Gemeinde Breitenbrunn/Erzgeb. ist in folgende 
6 Wahlbezirke eingeteilt.

Wahl-
bezirk Nr.

Abgrenzung des 
Wahlbezirks

Bezeichnung
des Wahlraums

1 Goethe-Schule 
Breitenbrunn
Unterer Eingang, 
Dorfberg 10,
08359 Breitenbrunn

Zeichenraum
barrierefrei

2 Goethe-Schule 
Breitenbrunn
Eingang Neubau, 
Dorfberg 10,
08359 Breitenbrunn

Pausenraum im 
Anbau
barrierefrei

3 Grundschule Antonsthal
Bergstraße 3, 
OT Antonsthal,
08359 Breitenbrunn

Aula
barrierefrei

4 Mehrzweckgebäude 
Erlabrunn
Schulstraße 9, 
OT Erlabrunn,
08359 Breitenbrunn

Sitzungszimmer
barrierefrei

5 Turnhalle Rittersgrün
Karlsbader Straße 50,
OT Rittersgrün,
08359 Breitenbrunn

Turnhalle
barrierefrei

6 Dorfhaus Tellerhäuser
Am Grenzhang 2,
OT Tellerhäuser,
08359 Breitenbrunn

Dorfhaus
barrierefrei

Die Gemeinde Breitenbrunn/Erzgeb. ist in 6 allgemeine 
Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerver-
zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten in der Zeit bis 
zum 5. Mai 2019 übersandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte wählen kann. Wenn der Wahlraum barrierefrei 
erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung 
unter dem Wahlraum das entsprechende Symbol für Barri-
erefreiheit (Rohlstuhlpiktogramm). Andernfalls findet sich 
an dieser Stelle das durchgestrichene Symbol.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Öffnung der Wahlbriefum-
schläge am Wahltag um 16.00 Uhr in der Gemeindeverwal-
tung Breitenbrunn, Haus I, Besprechungsraum, Hauptstra-
ße 120, 08359 Breitenbrunn/Erzgeb. zusammen. Mit der 
Öffnung der Stimmzettelumschläge und der Ermittlung 
des Briefwahlergebnisses beginnt der Briefwahlvorstand 
um 18.00 Uhr.

3. Ausübung des Wahlrechts
Jeder Wahlberechtigte kann - außer er besitzt einen Wahl-
schein - nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie der amt-
liche Personalausweis - bei ausländischen Unionsbürgern 
der gültige Identitätsausweis - oder der Reisepass mitzu-
bringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimm-
zettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausge-
händigt, für die er wahlberechtigt ist.
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise einzeln gefaltet werden, 
dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahl-
kabine darf nicht gefilmt oder fotografiert werden.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlbe-
rechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahl-
berechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).
Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder lesen kann 
bzw. der durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine 
Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in 
dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der 
Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Un-
terschriftensammlung verboten (§ 17 Abs. 2 KomWG).
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefra-
gungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der 
Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit unzu-
lässig (§ 17 Abs. 3 KomWG).
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männlich, divers oder ohne
Angabe im Geburtenregister

weiblich

Kennung Geburtsjahres-
gruppe

Kennung Geburtsjahres-
gruppe

A1 1999 - 2001 G1 1999 - 2001
A2 1995 - 1998 G2 1995 - 1998
B1 1990 - 1994 H1 1990 - 1994
B2 1985 - 1989 H2 1985 - 1989
C1 1980 - 1984 I1 1980 - 1984
C2 1975 - 1979 I2 1975 - 1979
D1 1970 - 1974 K1 1970 - 1974
D2 1960 - 1969 K2 1960 - 1969
E1 1950 - 1959 L1 1950 - 1959
F1 1949 und früher M1 1949 und früher

Die Registrierung des Stimmabgabeverhaltens erfolgt für 
6 Geburtsjahresgruppen getrennt nach dem Geschlecht:

männlich, divers oder ohne
Angabe im Geburtenregister

weiblich

Kennung Geburtsjahres-
gruppe

Kennung Geburtsjahres-
gruppe

A 1995 - 2001 G 1995 - 2001
B 1985 - 1994 H 1985 - 1994
C 1975 - 1984 I 1975 - 1984
D 1960 - 1974 K 1960 - 1974
E 1950 - 1959 L 1950 - 1959
F 1949 und früher M 1949 und früher

4.3 Kommunalwahlen (Gemeinderatswahl/Ortschaftsrats-
wahl/Kreistagswahlen)
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
Die Stimmzettel sind für
- die Gemeinderatswahl von gelber,
- die Kreistagswahl von hellroter und
- die Ortschaftsratswahl Rittersgrün von blauer Farbe.
Der/Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten 
und dem Wähler bei Betreten des Wahlraumes ausgehändigt.
Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Gemeinderat, zum 
Kreistag und zum Ortschaftsrat jeweils drei Stimmen:
Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer
a) die für den Wahlkreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahl-

vorschläge unter Angabe ihrer Bezeichnung und in der 
gemäß § 19 Abs. 5 bis 7 KomWO bestimmten Reihenfolge,

b) die Familiennamen, Vornamen sowie Beruf oder 
Stand der Bewerber in der zugelassenen Reihenfolge. 
Bei der Kreistagswahl sind ferner die Postleitzahl und 
der Wohnort entsprechend der nach § 20 Abs. 2 Kom-
WO bekanntgemachten Anschrift angegeben.

4 Stimmzettel, Stimmenzahl, Stimmabgabe
4.1 Wahl zum Europäischen Parlament

Der Stimmzettel für die Wahl zum Europäischen Parlament 
(Farbe weiß/weißlich) enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeich-
nung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Ver-
einigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Be-
werber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von 
der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis für die Kennzeichnung.
Jeder Wähler hat eine Stimme.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er 
auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

4.2 Repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Euro-
päischen Parlament
Im folgenden allgemeinen Wahlbezirk kommt es zur Durch-
führung der repräsentativen Wahlstatistik. Hierfür werden 
in diesen Wahlbezirken speziell gekennzeichnete Stimmzet-
tel, bei denen über einen Kennbuchstaben das Geschlecht 
und die Altersgruppe verschlüsselt sind, verwendet.

Wahlbezirk Bezeichnung 
des Wahlbezirks

Bezeichnung
des Wahlraums

2 Goethe-Schule 
Breitenbrunn
Eingang Neubau, 
Dorfberg 10,
08359 Breitenbrunn

Pausenraum 
im Anbau

Geregelt ist dieses Verfahren im Gesetz über die allgemei-
ne und die repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum 
Deutschen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordne-
ten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik 
Deutschland (Wahlstatistikgesetz - WStatG) vom 21. Mai 
1999 (BGBl. I S. 1023), zuletzt geändert durch Artikel 1a des 
Gesetzes vom 27. April 2013 (BGBl. I S. 962).
Eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ist ausgeschlos-
sen, indem:
- die ausgewählten Urnen-/Briefwahlvorstände mindes-

tens 400 Wahlberechtigte/Wähler umfassen müssen,
- die Geburtsjahrgänge zu so großen Gruppen zusam-

mengefasst werden, dass keine Rückschlüsse auf das 
Wahlverhalten möglich sind,

- die Wählerverzeichnisse und die gekennzeichneten 
Stimmzettel nicht zusammengeführt werden dürfen,

- die Auszählung der Stimmzettel im Wahlraum zu-
nächst ohne statistische Auswertung erfolgt. Diese 
wird im Nachgang unter dem Schutz des Statistikge-
heimnisses ohne Nutzung des Wählerverzeichnisses 
im Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen 
durchgeführt,

- wahlstatistische Erhebungen nur von Gemeinden vor-
genommen werden dürfen, bei denen durch Landes-
gesetz eine Trennung der Statistikstelle von anderen 
kommunalen Verwaltungsstellen sichergestellt und 
das Statistikgeheimnis durch Organisation und Verfah-
ren gewährleistet ist,

- die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik nur für 
den Freistaat Sachsen und nicht für einzelne Wahlbezir-
ke veröffentlicht werden.

Zur Erfassung der Wahlbeteiligung wurden 10 Geburts-
jahresgruppen getrennt nach dem Geschlecht festge-
legt:

Die Wahlen werden in folgender Form durchgeführt:
Wahlart Wahlgebiet/

Wahlkreis
Verhältniswahl/
Mehrheitswahl

Gemeinderats-
wahl

Breitenbrunn/
Erzgeb.

Verhältniswahl

Ortschaftsrats-
wahl

Ortschaft 
Rittersgrün

Verhältniswahl

Kreistagswahl Erzgebirgskreis
Wahlkreis 8

Verhältniswahl

Es können nur Bewerber gewählt werden, deren Namen im 
Stimmzettel aufgeführt sind. Der Wahlberechtigte kann seine 
Stimme Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen (pa-
naschieren) oder einem Bewerber bis zu drei Stimmen (kumu-
lieren) geben. Der Wahlberechtigte gibt dabei seine Stimme 
in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel den oder die Be-
werber, dem oder denen er seine Stimme(n) geben will, durch 
Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise kennzeichnet.
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5 Wahl mit Wahlschein oder durch Briefwahl
Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwah-
len finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich 
für den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gibt es ei-
nen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der Wahlbe-
nachrichtigung. Die Wahlscheine werden jeweils gesondert 
mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils gesonderte 
farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusenden.

5.1 Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besit-
zen, können an der Wahl in dem Kreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist,
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

des Kreises
oder
- durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen:
- einen amtlichen Wahlschein,
- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die 

Europawahl und
- einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem 

die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
aufgedruckt ist.

5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahl-
schein ausgestellt. Der Wahlschein für die Kommunalwah-
len ist von weißlicher Farbe.
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunal-
wahlen besitzen, können an den Wahlen
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

des für sie zuständigen Wahlgebiets/Wahlkreises oder
- durch Briefwahl teilnehmen.

Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzufüh-
rende Kommunalwahlen, kann die persönliche Stimmab-
gabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahl-
gebiets/Wahlkreises erfolgen. Wer durch Briefwahl wählen 
will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden 
Unterlagen beschaffen:
- einen amtlichen Wahlschein
- die seiner Wahlberechtigung entsprechenden amtli-

chen Stimmzettel
- einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag
- einen amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag, auf 

dem die Adresse aufgedruckt ist, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist.

5.3 Die Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimm-
zetteln in den richtigen verschlossenen Stimmzettelum-
schlägen und den Wahlscheinen mit der unterschriebe-
nen Versicherung an Eides statt müssen so rechtzeitig 
an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle 
getrennt für die Europawahl und die Kommunalwahlen 
übersendet werden, dass sie dort jeweils spätestens am 
Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Später eingehende Wahl-
briefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.
Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen 
genannten Stelle abgegeben werden.

Breitenbrunn/Erzgeb., 29.04.2019

Fischer 
Bürgermeister
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Aktuelle Aufrufe zur Einreichung  
von Vorhaben

Ab sofort besteht die Möglichkeit, Vorhaben für die nachfol-
genden 2 Maßnahmen einzureichen:

Maßnahme: Antragsberechtigt
sind:

Budget:

A.1.1
Aufbau und Er-
halt von Netzwer-
ken zur Inklusion

Natürliche 
Personen

600.000 €

B.1.3
Unterstützung pri-
vatwirtschaftlicher 
Initiativen für dorfty-
pische/ traditionelle 
Gewerbe, Hand-
werk, Dienstleistun-
gen und Versorgung

Unternehmen 800.000 €

Die Frist zur Einreichung der Vorhaben endet am 28. Mai 2019 
um 10.00 Uhr.
Die abschließende Vorhabenauswahl findet am 3. Juli 2019 
statt.

Wir empfehlen dringend, vor der Einreichung von Vorhabens 
einen Beratungstermin beim Regionalmanagement zu verein-
baren:
Zukunft Westerzgebirge e. V., Rosa-Luxemburg-Str. 19, 08280 Aue-
Bad Schlema
 Telefon: 03771 71960-40 und -41, 
E-Mail: info@zukunft-westerzgebirge.eu

Ausführliche Informationen zu den Aufrufen finden Sie zudem 
auf unserer Homepage unter 
www.zukunft-westerzgebirge.eu/aufrufe.

Kulturangebot  
vom 08.05. bis 21.05.2019

08.05.2019
18:00 Uhr Vortrag „Das Ende der Kolonien und ihre Folgen bis 

heute“ im Haus des Gastes Breitenbrunn
Bildungsverein Westerzgebirge e. V.
Herr Hofmann, Tel.: 037756 7116

18.05.2019
09:30 Uhr Frühjahrswanderung im Rahmen der Wanderwo-

chen Erzgebirge „Auf Anton Günthers Spuren zum 
Rittersgrüner Himmelsstein“, Treffpunkt: Freibad 
Rittersgrün
Chronistenstammtisch Rittersgrün e. V.
Herr Welter, Tel.: 0172 7923449

21.05.2019
15:00 Uhr Wandertag, Treffpunkt: Kaffee Hammerberg

Seniorenverein Rittersgrün e. V.
Frau Brückner, Tel.: 037757 8056

Allgemeines Die Bürgerakademie Breitenbrunn  
lädt ein

zum Vortrag „VICE VERSA VERSAILLES - Versailles umgekehrt“ 
- Das Ende der Kolonien und die Folgen bis in die Gegenwart

Der niederländische freie Historiker Peter de Bourgraaf plä-
diert für eine neue Geschichtsschreibung zu diesem Thema. 
Seine internationale Vortragsreihe zum Thema „Versailles im 
zweiten Jahrhundert“ läuft seit 2016. Aus dem dritten Lager 
der neutralen Staaten stellt er am Beispiel der Niederlande 
eine transeuropäische Sicht zur Jahrhundertgeschichte dar.
In der Bundesrepublik Deutschland veröffentlichte de Bour-
graaf englisch- und deutschsprachige Debütmonographien. 
Er lehrt Deutsch in Firmen, Schulen und im Amsterdamer Büro.
Der vielseitige Europäer arbeitete unter anderem im Anne-
Frank-Museum und lebte insgesamt sieben Jahre in verschie-
denen EU-Mitgliedstaaten, vor allem in Deutschland.

Quelle: https://cuvillier.de/de/shop/people/56580-peter-de-bourgraaf

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 8. Mai 2019, um 
18.00 Uhr im Haus des Gastes Breitenbrunn statt.
Dazu laden wir Sie recht herzlich ein. Der Eintritt ist frei!

Im Namen der Koordinierungskommission der Bürgerakademie
Karola Pausch

Suchtprobleme? Hier gibt es Hilfe!
Die Begegnungsgruppe Johanngeorgenstadt des Blauen 
Kreuzes i. D. für Alkoholgefährdete, Alkoholkranke und de-
ren Angehörige trifft sich am

Freitag, dem 10.05.2019, 19.00 Uhr,
Schwefelwerkstraße 1,

08349 Johanngeorgenstadt.

Öffnungszeit der Diakonie-Suchtberatung
im Rathaus Johanngeorgenstadt: 
dienstags, 09.00 - 11.00 Uhr
Tel.: 03773 888244

Gesprächskreis Selbsthilfe
im Rathaus Johanngeorgenstadt: 
dienstags, 11.00 - 12.00 Uhr

Gespräche sind nach Vereinbarung auch außerhalb der Öff-
nungszeiten möglich, Tel.: 03771 154140.
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Breitenbrunn

Allgemeines
Ortsfeuerwehr Breitenbrunn

Freitag, 10.05.2019
18.00 - 21.00 Uhr Thema: Beleuchtungstechnik

verantwortlich: Günnel, A.
Freitag, 17.05.2019
18.00 - 21.00 Uhr Thema: FwDV 3

Praxis
verantwortlich: Müller, Ri.

Generationswechsel an der Spitze der 
 SG Breitenbrunn e. V.

Am 30.03.2019 wählten, im Rahmen einer Mitgliederversamm-
lung, die Sportfreunde der SG Breitenbrunn einen neuen Vor-
stand. Die Veranstaltung fand im Sport- und Begegnungszen-
trum Alte Turnhalle statt. Für die geleistete Arbeit wurde der 
bisherigen Leitung Dank ausgesprochen. Mehrere Redner stell-
ten die Wichtigkeit einer gut funktionierenden Sportgemeinschaft 
in den Focus. Jugendarbeit ist das A und O eines jeden Vereines. 
Aber auch Traditionspflege sollte nicht zu kurz kommen.
Allen Abteilungs- und Übungsleitern wurde ein besonderer 
Dank gesagt. Sie sind das Fundament der SG Breitenbrunn.

Der neue Vorstand besteht aus 6 Sportfreunden:
Enrico Heinze 1. Vorsitzender
Marcus Riedel stellv. Vorsitzender, Mitgliederbetreuung
Kathrin Flurkowski Schatzmeister
Mike Vogt Baumaßnahmen
Mike Ullmann Kulturobmann
Rene Buschmann Anträge, Fördergelder

Bei der abschließenden kurzen Ansprache bedankte sich der 
neue Vorsitzende für das Vertrauen. Er lud alle Mitglieder zur 
Mitarbeit ein. Damit steht einer erfolgreichen Weiterführung 
der SG Breitenbrunn nichts mehr im Wege.
Die bisherige Leitung bedankt sich bei allen Mitgliedern für 
ihre Mitarbeit und wünscht dem neuen Vorstand alles Gute.

Sport frei, Torsten Ziener

Kirchliche Nachrichten

Evangelisch-Lutherische Christophorus-
Kirchgemeinde Breitenbrunn

Gottesdienst

Sonntag, 12.05.2019
10.00 Uhr Konfirmations-Gottesdienst mit Kindergottes-

dienst
Sonntag, 19.05.2019
10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Abschluss der Lego-

Tage

Veranstaltungen
Junge Gemeinde
dienstags 19.00 Uhr
BKK-Breitenbrunner Kinder-Kirche
donnerstags
Kl. 1 - 3 14.30 Uhr Kurrende

15.15 Uhr Christenlehre
Kl. 4 - 6 16.30 Uhr Christenlehre

17.30 Uhr Kurrende
Konfi-Treff 7.+8. Klasse
Donnerstag, 23.05.2019, 17.30 Uhr
BKK-Kurrende (1. bis 3. Klasse)
donnerstags 14.45 Uhr – Pfarrsaal Breitenbrunn
BKK-Kurrende (4. bis 6. Klasse)
donnerstags 17.30 Uhr – Pfarrsaal Breitenbrunn
Gospelchor
Donnerstag, 09.05.2019, 19.00 Uhr Pfarrsaal Breitenbrunn
Donnerstag, 16.05.2019, 19.00 Uhr Pfarrsaal Rittersgrün
Donnerstag, 23.05.2019, 19.00 Uhr Pfarrsaal Breitenbrunn
Vorkurrende
freitags 15.00 Uhr – Pfarrsaal Breitenbrunn
Musikteam Breitenbrunn
freitags 17.00 Uhr – Kantorat Breitenbrunn
Kirchenchor Breitenbrunn/Johann´stadt
freitags 18.30 Uhr – Pfarrsaal Breitenbrunn/Kirchgemeinde-
haus Johann´stadt
Posaunenchor Breitenbrunn/Johann´stadt
freitags 20.00 Uhr – Pfarrsaal Breitenbrunn/Kirchgemeinde-
haus Johann´stadt
Mutti-Kind-Treff
Donnerstag, 09.05.2019, 9.00 Uhr Pfarrsaal Breitenbrunn
Hauskreis in Breitenbrunn
Montag, 27.05.2019, 19.00 Uhr, bei Thomas + Maritta Schnei-
der
Für junge Erwachsene – Kontakt & Info bei Felix Thierbach, Tel. 
0177 5538 89
Gebetsfrühstück Breitenbrunn
Donnerstag, 16.05.2019, 8.00 Uhr im Pfarrhaus
Seniorenkreis Breitenbrunn
Dienstag, 21.05.2019, 15.00 Uhr im Pfarrhaus

Landeskirchliche Gemeinschaft  
Breitenbrunn

Zur Gärtnerei 8
Donnerstag, 09.05.19
09.00 Uhr Familien-Treff (Pfarrsaal)
19.00 Uhr G-neu
Freitag, 10.05.19
20.00 Uhr Posaunenchor (Joh‘stadt)
Sonntag, 12.05.19
13.30 Uhr Frauentag in Lauter
Montag, 13.05.19
19.30 Uhr Gebetsstunde
Dienstag, 14.05.19
19.30 Uhr Männerstunde
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Mittwoch, 15.05.19
19.30 Uhr Frauenstunde
Freitag, 17.05.19
20.00 Uhr Posaunenchor (Joh‘stadt)
Sonntag, 19.05.19
09.30 Uhr Gottesdienst
Montag, 20.05.19
19.30 Uhr Gebetsstunde
Dienstag, 21.05.19
19.30 Uhr Bibelstunde
20.30 Uhr Gemischter Chor

Evangelisch-methodistische 
Kirchgemeinde Breitenbrunn

Kapelle Breitenbrunn - Hauptstraße 143, 08359 Breitenbrunn
12.05.2019
09.00 Uhr Gottesdienst mit Goldener Hochzeit
13.05.2019
15.00 Uhr Seniorenkreis mit Carola Lorenz aus Annaberg
14.05.2019
15.15 Uhr Kirchlicher Unterricht Klassen 2 - 5
15.05.2019
15.00 Uhr Bibelstunde
19.05.2019

Ostdeutsche Jährliche Konferenz - herzliche Einla-
dung dazu

22.05.2019
15.00 Uhr Bibelstunde

Jeden Sonntag parallel zum Gottesdienst ist Kindergottes-
dienst.

Die nächste Ausgabe erscheint am:

Mittwoch, dem 22. Mai 2019

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:

Donnerstag, der 9. Mai 2019

OT Antonsthal/Antonshöhe

Allgemeines

Ortsfeuerwehr Antonshöhe
Freitag, 17.05.2019
18.00 - 21.00 Uhr Thema: FwDV 3

Praxis
verantwortlich: OWL

Kirchliche Nachrichten

Landeskirchliche Gemeinschaft Antonsthal
Samstag, 11.05.
18.00 Uhr Jugendbibelstunde
Sonntag, 12.05.
09.00 Uhr Familienstunde

im Anschluss Gebetszeit
Donnerstag, 16.05.
19.15 Uhr Bibelstunde englisch mit Ian
Samstag, 18.05.

SKT spezial in Ritter-Georg-Halle
Sonntag, 19.05.
09.00 Uhr Gemeinschaftsstunde

mit Kinderstunde
im Anschluss Gebetszeit

Donnerstag, 23.05.
19.00 Uhr Mitgliederstunde

Evengelisch-methodistische 
Kirchgemeinde Antonsthal

Kapelle Antonsthal - Waldstraße 3, 08359 Breitenbrunn
12.05.2019
10.00 Uhr Gottesdienst
14.05.2019
15.15 Uhr Kirchlicher Unterricht Klassen 2 – 5
19.05.2019

Ostdeutsche Jährliche Konferenz - herzliche Ein-
ladung dazu

23.05.2019
19.30 Uhr Bibelstunde

Chöre

Gemischter Chor dienstags 19.30 Uhr
Posaunenchor mittwochs 19.15 Uhr
Männerchor mittwochs 20.15 Uhr

Jugendkreis freitags 19.00 Uhr in Schwarzenberg
Gebetskreis

Jeden Sonntag parallel zum Gottesdienst ist Kindergottes-
dienst.



Seite 10 Mittwoch, 8. Mai 2019 AMTSBLATT der Gemeinde Breitenbrunn/Erzgebirge

OT Erlabrunn/Steinheidel

Mundartecke

De gruße Fraßgusch
Wu mir domols Neinznhunnertzweeafuchzig in Erlabrunn 
in daare neigebauten DDR-Siedlung wie se domols hieß, ei-
gezugn sei, wuhnet über uns dr Schmidt Wolfgang mit sei-
ner Maria. Dos war daar, daar emol in ner annern Geschicht 
bei aaner Wett enn Meter Bockwurscht mit drzugehärende 
Sammeln gassen hot un salber bezohln mußt, waller ne 
letzten Brocken vo daare Sammel net geschafft hot. Seine 
Kollegn habn mit’n die Wett gemacht, wall se wußten, doß’r 
vorhaar arscht e halb Pfund Blutwurscht neigedreht hatt. 
In daare Zeit hatten se ne billige aber gute Blutwurscht 
rausgebracht, do war viel Zung drinne. Dos war ne wettere 
Mahlzeit naabn dr Bockwurscht an Bahufskiosk fer de Kum-
pels.
Un do mei Wolfgang su ne Fraßgusch war, hot’r geden Tog 
noch dr Schicht am Bahhufskiosk e halb Pfund Blutwurscht 
un ne Zeil Sammel verdrückt.
Drhaam war aah nischt vor ne sicher.
Nu gob’s doch domols noch kaane Kühlschränk fer Haus-
halte, fer uns war dos Utopie. Do wur de Asserei zen kühln 
im Kaller aufbewahrt. Un do dr Wolfgang su ne Fraßgusch 
war, brauchet de Maria kaa zweetsmol ze soogn aar soll Bri-
kett raufhuln. Do kunnt’r doch unten egal naschen.
Nu war de Maria wieder mol draußen in dr Stadt eikaafen. 
Ben Wismut-Handel hot se nu allis gekaaft, wos’s allis of de 
Marken gob. Im Flaaschloden hatt se zaah Rolladen un aah 
e paar Schnitzel gekaaft.
Wu dos dr Wolfgang wußt, hot’r egal benn Brikett huln e 
Masser eigesteckt.
Daar hot ja gelei is Flaasch roh gassen. Dos wär gut gegne 
Zucker.
Ob’r domols schu wellign haat waß iech aah net, aar ging 
doch zu kenn Dokter. Wu de Maria noch e paar Togne de 
Rolladen abroten wollt, warn bluß noch fünfe do un vo de 
Schnitzel warn aah zweea wag.
Uns hot de Maria gedauert, aber die war e friedfartigs Weib-
sen un hot allis über sich ergiehe lossen.
An enn Sunnobnd war über uns e tüchtigs Schuhgetrappel. 
De Maria war
mol ze ihrer Mutter gefahrn un da habn ne Wolfgang seine 
Mitarbiter bei ihm Brigadefeier gemacht. Ne Stimme enoch 
müssen dos mindestens zaah Leit gewaasen sei Mannsen un 
Weibsen. In senn Normbüro wu aar im Objekt Aans arbiten tat, 
warn ja aah Weibsen beschäftigt.
Gegne sechse obnds ging of aamol drubn ein Spektakel lus. 
Mir dachten schu die sei besoffen un tune sich puchen. Am 
meesterr habn die Weibsen sich ausgetae. Aah draußen im 
Haus häret mr’sche bläken, sudoß de annern Hausbewohner 
aus de Wuhninge kam. Wos is dä lus freegetn se alle?
Ja dos war esu. Die Weibsen warn in dr Woch eikaafen un habn 
ben Wolfgang allis im Kaller deponiert. Zwanzig Schnitzel un 
Steak drzu zwee gruße dicke Gogdwürscht.

Wu die Weibsen dos Flaasch broten wollten war bluß noch 
de Hälft do un ne gruße Wurscht war aah durch ne Wolfgang 
senn Mogn gange. Nu lieber Laaser kennt’r eich virstelln, was 
dos fer e Theater war. Mir hatten beste Unterhalting, denn 
Fernsaahe gob’s noch net.
Schlimm warsch aah emol vir Weihnachten. De Maria hatt ne 
Gans gekaaft, hot se agericht un zen abroten nei dr Rähr ge-
schubn.
Nu hatten doch in unnern Haus innerhalb vun enn viertel 
Gahr fünf Weibsen entbunden. Die habn egal zesamm die 
Klenn ausgefahrn su aah an den Tog. Schnee log kaaner, su sei 
se mit de Kutschen feeder.
De Maria dos dumme Luder, se hätt ja ihrn Ma kenne solln, 
saht noch zu ne: Tu när öfter mol nei dr Rähr gucken, doß de 
Gans net verbrennt.
Un ab un zu tuste aamol enn Schöpper Brüh drüber gießen.
Als die Weibsen wieder drhaam warn, ging ubn ein Geschrei 
lus. Wos mog dä do wieder passiert sei?
Dr Wolfgang hot wie aufgetrogn regelmßig die Gans begossen 
aber aah wos net im Auftrag war, e Stückel waggeschnieten, 
zen kosten. Wu de Maria nei dr Rähr gucket, war bluß noch de 
halbe Gans drinne un’s Geripp. Ob is Flaasch roh oder halb gar 
war, stäret ne Wolfgang net.
Wu’s in dr Stadt draußen mit’n Uranarzbargbau ze End war, is 
aah de Familie Schmidt wie su viel annere noch dr Schwarzen 
Pumpe hiegezugn.
Noch einiger Zeit drfuhrn mir, doß dr Wolfgang gestorbn 
is, denn de Maria kam emol of Besuch wall ihre Mutter in dr 
Schwarzebarger Gegnd wuhnet.
Durch seiner olbern Laabnsweise hatt’r setten huchn Zucker, 
doß’r dra gestorbn iso. Wu’r endlich emol zen Dokter is, warsch 
ze spöt.
Dodra muß ich manichsmol denken, wenn im Fernsaahe die 
Beiträg kumme übers unormale Assen vo de Leit, aah zu de 
Fasttog. Onamme, Fasten.
Aber dr Wolfgang war gruß un schlank. Bei dem hot nischt 
agesetzt.
lech gelaab, daar war schu domols be uns krank.

Gotthard Lang

Kirchliche Nachrichten

Evangelisch-Lutherische Christophorus-
Kirchgemeinde Erlabrunn

Gottesdienst

19.05.2019
11.00 Uhr Gottesdienst im Kirchsaal

Andacht
Andacht im „Raum der Stille in den Kliniken Erlabrunn 
gGmbH
freitags, 18.30 Uhr (wöchentlich)
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Allgemeines

Auszahlung der Jagdpachterlöse der 
Jagdgenossenschaft Rittersgrün

Die Auszahlung des Jagdpachterlöses der Jagdgenossen-
schaft Rittersgrün findet am Sonnabend, dem 18. Mai 
2019, sowie am Sonnabend, dem 7. September 2019, 
jeweils in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr im Tourismusbü-
ro, ehem. Bahnhofsgebäude Rittersgrün, Kirchstr. 4, statt.

Die Eigentümer werden gebeten, ihre Ansprüche zu bele-
gen.

D. Meyer
Vors. der Jagdgenossenschaft

Kirchliche Nachrichten

Ev.-luth. Kirchengemeinde

Gottesdienste

Sonntag, 12. Mai
8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
Sonntag, 19. Mai
10.00 Uhr Konfirmations-Gottesdienst mit Kindergottes-

dienst

wöchentliche Veranstaltungen

donnerstags 18.15 Uhr Kirchenchor
mittwochs 19.30 Uhr Posaunenchor
freitags 15.30 Uhr Vorkurrende in Breitenbrunn 

(Pfarrhaus)
(außer in den Ferien)

donnerstags 17.00 Uhr Kurrende (außer in den Ferien)
Flötenkreis 20.00 Uhr zweimal im Monat
freitags 17.00 Uhr Musikteam (außer in den Ferien)

Gemeindeveranstaltungen

Donnerstag, 16. Mai
9.00 Uhr Mutti-Kind-Kreis
Samstag, 18. Mai
9.30 Uhr Spatzen-Kreis
Montag, 20. Mai
15.00 Uhr Kinderstunde 1. Klasse
Montag, 13. Mai
15.00 Uhr Kinderstunde 2. Klasse
Freitag, 17. Mai
16.00 Uhr Kinderstunde 3. + 4. Klasse
Freitag, 10. Mai
16.00 Uhr Kindertreff 5. + 6. Klasse

Kirchliche Veranstaltungen in Tellerhäuser

freitags
19.00 Uhr Bibelstunde
Sonntag, 12. Mai
9.30 Uhr Gemeinschaftsstunde
Sonntag, 19. Mai
9.30 Uhr Gemeinschaftsstunde

Landeskirchliche Gemeinschaft Rittersgrün
Mittwoch, 8. Mai
17.30 Uhr Kinderbibelkreis
19.30 Uhr Bibelstunde
Freitag, 10. Mai
20.30 Uhr EC+
Samstag, 11. Mai
19.00 Uhr EC-Jugendstunde
Sonntag, 12. Mai
09.45 Uhr Sonntagsschule
17.00 Uhr Gemeinschaftsstunde mit Kinderbetreuung
Mittwoch, 15. Mai
17.30 Uhr Kinderbibelkreis
19.30 Uhr Bibelstunde
Freitag, 17. Mai
20.30 Uhr EC+
Samstag, 18. Mai
19.00 Uhr EC-Jugendstunde
Sonntag, 19. Mai
17.00 Uhr Gemeinschaftsstunde mit Kinderbetreuung

Evangelisch-methodistische Kirchgemeinde 
Rittersgrün

Es wird zu den Gottesdiensten in Breitenbrunn oder An-
tonsthal eingeladen.

OT Rittersgrün/Tellerhäuser

Amtsblatt der Gemeinde Breitenbrunn
Das Amtsblatt der Gemeinde Breitenbrunn erscheint 14-täglich.
- Herausgeber: Gemeinde Breitenbrunn, Hauptstraße 120, 08359 Breitenbrunn
- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg (Elster), An den Steinenden 10, 

Telefon: 03535 489-0
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:
Gemeinde Breitenbrunn, Telefon: 037756 1740

- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:  LINUS WITTICH Medien KG, 
04916 Herzberg (Elster), An den Steinenden 10
vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, 
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Die Friedhofsgärtner Anzeige

Friedhöfe sind Orte der Erinnerung und der Hoffnung. Sie haben 
aber auch eine wichtige ökologische Funktion, denn häufig sind 
sie die grüne Lunge unserer Städte. Alter Baumbestand sorgt 
dafür, dass die Luft gefiltert wird, Insekten und Tieren dient der 
Friedhof als wichtiger Lebensraum. Friedhofsgärtner finden hier 
ein vielseitiges Aufgabengebiet. Sie übernehmen die Planung, 
Gestaltung und Pflege der unterschiedlichen Grabstätten im 
Jahresverlauf und oft auch für die Dauer von Jahrzehnten.
Friedhofsgärtnereien sind spezialisiert auf das professionelle An-
legen und Bepflanzen der Grabstätten, die Grabpflege im Wechsel 
der Jahreszeiten sowie die Gestaltung von Grabschmuck. Auch 
die Trauerfloristik ist Teil der vielfältigen Aufgaben. Viele Betriebe 
kultivieren einen Teil der Blumen und Pflanzen, die sie verwenden, 
selbst. Spezielle Maschinen und Geräte erleichtern ihnen dabei 
die Arbeit im Betrieb und auf dem Friedhof. Friedhofsgärtner ste-
hen den Hinterbliebenen im Trauerfall und darüber hinaus mit Rat 
und Tat zur Seite. Dies erfordert neben entsprechendem Know-
how zur Grabbepflanzung auch Feingefühl im Umgang mit Men-
schen. BdF

Foto: BdF

Das notarielle Testament Anzeige

Ein öffentlich-notarielles Testament erstellt ein Notar und beur-
kundet den letzten Willen des Erblassers.
Dabei kann man dem Notar seine letztwillige Verfügung münd-
lich oder schriftlich mitteilen. Der Notar setzt das Testament auf, 
liest es einem vor und man selbst und der Notar unterschreiben 
das Dokument. Nach der Beurkundung übergibt der Notar das 
Testament an das Nachlassgericht (zuständige Amtsgerichts 
des Bezirks) zur amtlichen Verwahrung. Fordert man das no-
tarielle Testament aus der Verwahrung zurück, widerrufet man 
das Testament gleichzeitig. Möchte man das Testament ändern, 
fallen allerdings neue Notargebühren an. Im Gegensatz zum 
privaten Testament garantiert einem das notarielle Testament 
Rechtssicherheit. Der Notar ist dazu verpflichtet, einen umfas-
send zu belehren und aufzuklären sowie das Testament umfas-
send zu prüfen. So kann man sichergehen, dass sein Testament 
rechtswirksam ist. Durch die ordnungsgemäße Verwahrung des 
Dokuments hat man auch die Garantie, dass sein Testament 
nicht verloren geht, gefälscht wird oder generell in falsche Hän-
de gelangt. Liegt ein notarielles Testament vor, müssen die Er-
ben in der Regel keinen Erbschein mehr beantragen, der meist 
teurer als das notarielle Testament wäre.  BdF
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-  pro Kästchen nur  
ein Zeichen eintragen

-  hinter jedem Wort/Satzzeichen  
ein Kästchen als  
Zwischenraum frei lassen

-  Kürzungen behält  
sich der Verlag vor

- KEIN Größenmuster anhängen

- nur für private Kleinanzeigen

NICHT für: 
-  Familienanzeigen (Danksagungen, 

Geburtstagsgrüße etc.)
- geschäftliche Anzeigen

private Kleinanzeigen
Für die nächstmögliche Ausgabe des Amts- bzw. Mitteilungsblattes 

von: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 5 EUR

Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 10 EUR

 Chiffre gewünscht   (Bei Chiffre-Anzeigen entstehen  
Zusatzkosten von 6,50 EUR.)

Meine Anschrift:

Name , Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

Telefonnummer (für evtl. Rückfragen – keine Weitergabe an Dritte)

Ort/Datum  1. Unterschrift für Auftragserteilung

Hinweis zum Datenschutz: Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des 
Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist 
auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

SEPA-Lastschrift  Gläubiger-ID: DE7403200000394688
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des 
aus nebenstehenden Auftrag resultierenden Gesamtbetrages von meinen/unseren Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditistitut an, 
die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb 
von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Bargeld liegt bei  Bankeinzug

Kreditinstitut BIC

D E
IBAN Datum/Unterschrift

Ort/Datum  2. Unterschrift für Auftragserteilung

Eine separate Rechnung wird nicht gestellt.

Coupon bitte zurücksenden an: LINUS WITTICH Medien KG
An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster)
Fax: 03535 489-165 | Tel. für Rückfragen: 03535 489-162 
privatanzeigen@wittich-herzberg.de

D E
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Stellenmarkt
Start ins Berufsleben Anzeige

Mit dem Start ins Berufsleben beginnt ein neuer Lebensab-
schnitt. Die einen sehen ihrem Haupt- oder Realschulabschluss 
entgegen, die anderen bereiten sich auf ihr Abitur vor. Und schon 
jetzt steht die große Frage im Raum – was mache ich danach? 
Studium oder Ausbildung? Praktikum oder vielleicht erst einmal 
ein Freiwilliges Soziales Jahr?  Es ist meist nicht einfach, für sich 
selbst den richtigen Weg  zu finden und einzuschlagen. Und der 
will wohl überlegt sein. Tatsache ist auch, dass Ausbildungsbe-
triebe mit zunehmender Häufigkeit schon ein bis zwei Jahre im 
Voraus mit der Suche nach geeignetem Nachwuchs für die künf-
tig zu besetztende Ausbildungsstelle beginnen. Die meisten Be-
werber wissen, wie viel Ausdauer es braucht, auch nach meh-
reren erfolglosen Bewerbungen zuversichtlich zu bleiben und 
weiterhin zielstrebig und voller Elan neue Firmen anzuschreiben. 
Manchmal weiß man dann gar nicht mehr, wo einem der Kopf 
steht. Dann den Überblick zu behalten ist nicht so einfach.
Dieser Ausbildungsratgeber will ein Leitfaden sein und beim er-
folgreichen Start in die Zukunft begleitend helfen sowie Anre-
gungen, Berufsvorschläge sowie interessante Arbeitgeber und 
nützliche Tipps als Hilfestellung offen legen. Vom passenden 
Bewerbungsfoto über  den Aufbau der Bewerbungsunterlagen 
bis hin zum Vorstellungsgespräch bietet er Tipps und wissens-
werte Informationen. Viel Erfolg bei der Suche eines Ausbil-
dungsplatzes!

Der erste Eindruck entscheidet Anzeige

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance - und der 
erste körperliche Eindruck eines unbekannten Gegenübers ist das 
Händeschütteln. Wie viel man mit diesem alltäglichen Vorgang 
über sich selbst verrät und welche Wirkung man dabei erzielt, ist 
den meisten aber kaum bewusst. Wenn etwa bei einem Vorstel-
lungsgespräch die Frisur und der Anzug sitzen, aber der Hände-
druck klamm und kraftlos ist, wird der erste Eindruck negativ sein. 
Wer im Berufsleben positiv überzeugen will, muss eben auch ein 
gewisses Maß an Körperspannung mitbringen - ein wichtiges In-
diz dafür ist ein fester, selbstbewusster und freundlicher Hände-
druck. „Der Händedruck sollte jedoch nicht übermäßig fest und 
auch nicht zu lang andauernd sein. Wenn der Gesprächspartner 
die Hand löst, dann sollte das Gegenüber ebenfalls so verfah-
ren“, betont Stefan Verra, einer der gefragtesten Körpersprache-
Experten im deutschsprachigen Raum. Tipps gibt es unter www.
stefanverra.com und auf seiner Facebook-Seite.  (djd/pt)

Foto: djd/Stefan Verra
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Wir sind einer der führenden Industrie- und Gewerbeparks 
in Chemnitz. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für 
unseren Geschäftsbereich INDUSTRIE-LACKIERUNG einen

Sachbearbeiter (m/w/d) in Auftragsabwicklung

Aufgaben:
· EDV-gestützte Auftragsabwicklung
· Kalkulation, Erstellung Angebote 
· Verkaufsunterstützung

Voraussetzungen: 
· gute kaufmännische Kenntnisse
· Erfahrungen in der IT-gestützten Auftragsbearbeitung
· kundenorientiertes Engagement

Wir bieten:
· eine gründliche Einarbeitung
· eine attraktive Vergütung
· ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
· in einem engagierten Team

Bitte senden Sie 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an:

ITC Industrie- und Technologiepark 
HECKERT GmbH Chemnitz

Geschäftsführung
Otto-Schmerbach-Straße 19, 09117 Chemnitz
oder per Mail an   
roger.hofmann@itc-heckert.de
www.itrc-heckert.de

Wir sind einer der führenden Industrie- und Gewerbeparks 
in Chemnitz. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für 
unseren Geschäftsbereich SERVICE ENERGIEMEDIEN einen

MSR-Anlagentechniker (m/w/d)

Aufgaben:
· Betrieb/Reparatur Wärme-, Klima- und Lüftungsanlagen 
· Überwachung und Kontrolle der Medienversorgung
· Messwerterfassung und -verarbeitung der Medien
· Service/Reparatur von MSR-Technik und NS-Steuerungen
· Einsatz im 2-Schichtbetrieb

Voraussetzungen:
· Erfahrungen im beschriebenen Aufgabengebiet
· handwerkliche Fähigkeiten
· Höhentauglichkeit
· gute EDV-Kennnisse
· loyal, teamfähig mit eigenen Ideen 

Wir bieten:
· eine gründliche Einarbeitung
· eine attraktive Vergütung
· ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
· in einem engagierten Team

Bitte senden Sie 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an:

ITC Industrie- und Technologiepark 
HECKERT GmbH Chemnitz

Geschäftsführung
Otto-Schmerbach-Straße 19, 09117 Chemnitz
oder per Mail an   
roger.hofmann@itc-heckert.de
www.itc-heckert.de

Stellenmarkt
Inhalt der Bewerbungsmappe Anzeige

Diese Unterlagen gehören in die Mappe:
Anschreiben, Lebenslauf, Praktika-Bescheinigungen, Deckblatt 
(nicht zwingend), Zeugnisse, Arbeitsproben (wenn vorhanden), 
Referenzen (wenn vorhanden).
Die Bewerbungsmappe muss vollständig sein. Dabei ist Sorgfalt 
oberstes Gebot  (Rechtschreibung, Sauberkeit und die Richtig-
keit der Angaben). Das Anschreiben und der Lebenslauf werden 
nicht kopiert. Klarsichtfolien sollten heute nicht mehr verwendet 
werden, diese gehören der Vergangenheit an. Gelocht werden die 
Unterlagen ebenfalls nicht mehr. Besser ist ein/e Bewerbungsord-
ner/Bewerbungsmappe, denn darin können die einzelnen Blätter 
gut eingelegt werden. Bei der vollständigen Bewerbungsmappe 
liegt das Bewerbungsschreiben auf der Mappe obenauf.
Grundsätzlich wird immer eine vollständige Bewerbungsmappe 
versendet und keine Kurzbewerbung! Aber auch hier bestätigen 
Ausnahmen die Regeln. Firmen, die vorerst nur eine Kurzbewer-
bung wünschen, weisen in der Stellenausschreibung darauf hin.

Foto: djd/HFH Hamburger Fern Hochschule Schneider
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Graupnerweg 5 • 08359 Breitenbrunn I OT Erlabrunn

Seniorenstübchen zum Schwarzwasserthal

Tagespflege:
• Abwechslungsreiche Beschäftigung und 

fürsorgliche Betreuung
• Mahlzeiten in gemütlicher Runde
• Gesicherte Hin- und Rückfahrt

Montag - Freitag 8.00 - 15.30 Uhr

Tel.: 03773 I 85 92 39

Mit examiniertem Stammpersonal 
bieten wir Ihnen:

• Ambulante Kranken- und Altenpflege
• Leistungen der Pflegeversicherung
• Betreuungsleistungen
• Hauswirtschaftshilfe

Sie erreichen uns jederzeit unter
Tel.: 03773 I 5 88 88

Häusliche Krankenpflege
Michaela Reinhold
Am Weißwald 3 | 08359 Breitenbrunn

Meine Tätigkeit umfasst folgende Bereiche:
•  Pflege
•  Hauswirtschaft
•  Beratungsgespräche
•  behindertengerechte Fahrdienste
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Funktelefon:  01 73 / 2 00 65 81  |  Telefon:  03 77 56 / 76 36

Seniorenpflegeheim Haus Waldeck, Bergstraße 8/10, Breitenbrunn/OT Antonshöhe, 
E-Mail: hausleitung@sph-haus-waldeck.de, Telefon: 03774 762 9820

• Vollstationäre Pflege
• Soziale Betreuung
• Erfahrenes, motiviertes  
 und freundliches Pflege-  
 und Betreuungsteam
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EINE EINRICHTUNG DER

Dr. Willmar Schwabesche
    HEIMSTÄTTENBETRIEBSGESELLSCHAFT

Jetzt gibt es wieder …

Breitenbrunn
Siedlereck 19
Fil. Hauptstraße 99

… für kleine und große Genießer!

Ihre Berater für Breitenbrunn/Erzgeb.

Medienberater Wolfgang Buttkus

037600 5620-17 
Mobil: 0151 23425046

wolfgang.buttkus@wittich-herzberg.de

Verkaufsinnendienst Franziska Krauß

037600 5620-15
Fax: 03535 489-222 | f.krauss@wittich-herzberg.de

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen


